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§ 1 
Firma und Sitz 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

comdirect bank  
Aktiengesellschaft. 

 
 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Quickborn. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften und 

Finanzdienstleistungen und von sonstigen Dienstleistungen und Ge-
schäften, die damit zusammenhängen. 

 
(2) Die Gesellschaft darf den Unternehmensgegenstand selbst, durch ver-

bundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen oder durch den 
Abschluss von Unternehmens- und Kooperationsverträgen mit Dritten 
verwirklichen. Sie ist im Rahmen des Unternehmensgegenstandes zu al-
len Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Ge-
schäftszweck zu fördern, insbesondere zur Errichtung von Zweignieder-
lassungen im In- und Ausland und zum Erwerb, zur Verwaltung und zur 
Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. 

 
 

§ 3 
Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr/Bekanntmachungen 

 
(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 
 
(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(3) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im  

elektronischen Bundesanzeiger, soweit nicht das Gesetz etwas anderes 
bestimmt. 

 
(4) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft 

können auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 
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§ 4 
Grundkapital und Aktien 

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EURO 141.220.815,00 (in 

Worten: einhunderteinundvierzig Millionen zweihundertzwanzigtausend 
achthundertfünfzehn). Es ist eingeteilt in 141.220.815 (in Worten: ein-
hunderteinundvierzig Millionen zweihundertzwanzigtausend achthundert-
fünfzehn) Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

 
(2) Das anfängliche Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 

EURO 30.000.000,00 (in Worten: EURO dreissig Millionen) ist durch 
Formwechsel des bisherigen Rechtsträgers, nämlich der ComDirectBank 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Quickborn, erbracht 
worden. 

 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

27. April 2009 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer 
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach, je-
doch insgesamt höchstens um EURO 60.000.000,00 zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuneh-
men. 

 
Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen 

 
a) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Un-

ternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, wenn ein derarti-
ger Erwerb im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt,  

 
b) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen für einen Anteil am ge-

nehmigten Kapital in Höhe von bis zu insgesamt 
EURO 12.000.000,00, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Aus-
stattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabe-
preises nicht wesentlich unterschreitet, und 

 
c) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage für einen Anteil am ge-

nehmigten Kapital in Höhe von bis zu insgesamt 
EURO 8.000.000,00 zum Zwecke der Ausgabe von Belegschafts-
aktien. 

 
d) soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Options- oder Wandel-

schuldverschreibungen von durch die comdirect bank Aktienge-
sellschaft oder solchen Gesellschaften, an denen die comdirect 
bank Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich 
beteiligt ist, begebenen oder noch zu begebenden Options- bzw. 
Wandlungsrechten ein Bezugsrecht einzuräumen, wie es ihnen 
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nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts zustehen 
würde. 

 
(4) Das Grundkapital ist um bis zu EURO 2.879.185,00, eingeteilt in bis zu 

2.879.185 Stück nennwertlose Aktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Einlösung von 
Bezugsrechten, die nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversamm-
lung vom 11. Mai 2000 und 7. Mai 2003 ausgegeben werden. Sie ist nur 
insoweit durchzuführen, als von diesen Bezugsrechten Gebrauch ge-
macht wird. Die Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres, in dem 
sie durch Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Be-
züglich der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ist der Aufsichtsrat, be-
züglich der sonstigen zur Übernahme der Bezugsrechte berechtigten 
Personen ist der Vorstand ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der be-
dingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

 
(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EURO 30.000.000,00, 

eingeteilt in 30.000.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital 2008). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel-
schuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder von Options-
scheinen aus Optionsschuldverschreibungen oder Optionsgenussrech-
ten, die von der comdirect bank Aktiengesellschaft oder unmittelbaren 
oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der comdirect bank 
Aktiengesellschaft (Konzernunternehmen i.S.v. § 18 Abs. 1 Aktiengesetz) 
auf der Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 9. Mai 2008 bis zum 8. Mai 2013 ausgegeben bzw. garantiert 
werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen 
bzw. ihren entsprechenden Wandlungsverpflichtungen nachkommen und 
das bedingte Kapital nach Maßgabe der Bedingungen der Schuldver-
schreibungen oder Genussrechte (mit Wandlungs- oder Optionsrechten) 
benötigt wird. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjah-
res, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. durch Erfüllung entsprechender Wandlungsverpflichtungen entste-
hen, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 der Satzung 
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung bedingten Kapitals und nach 
Ablauf sämtlicher Wandlungs- bzw. Optionsfristen anzupassen sowie alle 
sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung 
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. 
 
 

§ 5 
Aktien 

 
(1) Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Form und In-

halt der Aktien sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine. 
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(2) Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausge-
schlossen. Es können Sammelurkunden ausgegeben werden. 

 
(3) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann für die neuen Aktien eine 

von den Vorschriften des § 60 Abs. 2 AktG abweichende Art der Ge-
winnverteilung beschlossen werden. 

 
 

§ 6 
Vorstand und Vertretung 

 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandsmitgliedern. 
 
(2) Über die Zahl der Vorstandsmitglieder, ihre Bestellung oder Abberufung 

sowie die Anstellungsverträge mit ihnen entscheidet der Aufsichtsrat. 
 
(3) Der Vorstand führt die Geschäfte nach dem Gesetz, der Satzung und der 

Geschäftsordnung, die er mit Zustimmung des Aufsichtsrats erläßt. 
 
(4) Die Gesellschaft, wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglie-

der oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. 
 
(5) Die Geschäftsordnung für den Vorstand bestimmt die Geschäfte, zu de 
  ren Vornahme der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.  
  Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass noch weitere Geschäfte seiner  
  Zustimmung bedürfen. 
 
 

§ 7 
Aufsichtsrat 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Davon werden vier Mit-

glieder von der Hauptversammlung und zwei Mitglieder von den Arbeit-
nehmern nach Maßgabe des DrittelbG gewählt. 

 
(2) Der Aufsichtsrat ist für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversamm-

lung zu bestellen, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei ist das Geschäftsjahr, in 
dem die Amtszeit beginnt, nicht mitzurechnen. Die Wiederwahl ist statt-
haft. Ergänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtszeit des ausge-
schiedenen Mitglieds. 

 
(3) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können bis zu 

drei Ersatzmitglieder bestellt werden. Sind Ersatzmitglieder gewählt, so 
treten diese in einer bei ihrer Wahl zu bestimmenden Reihenfolge für die 
Dauer der restlichen Amtszeit eines ausscheidenden gewählten ordentli-
chen Mitgliedes an dessen Stelle. 
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(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates können ihr 
Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder an den 
Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist 
von vier Wochen niederlegen. 

 
 
 

§ 8 
Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates 

 
(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Ge-

setz, die Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Dem Auf-
sichtsrat steht auch das Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen. 

 
(2) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, 

die nur die Fassung betreffen. 
 
(3) Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe und zu jeder Zeit das Recht, die gesam-

te Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und demgemäß alle 
Bücher und Schriften sowie die Vermögensgegenstände - auch durch ei-
nen oder mehrere Beauftragte - einzusehen und zu prüfen. 

 
(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit 

als Aufsichtsratsmitglieder bekannt gewordenen Tatsachen, deren Of-
fenbarung die Interessen der Gesellschaft oder eines mit ihr verbunde-
nen Unternehmens beeinträchtigen könnten, Dritten gegenüber Still-
schweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendi-
gung ihres Amtes. 

 
(5) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz festgeleg-

ten Umfang zu berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat jederzeit 
einen Bericht verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, über ih-
re rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unter-
nehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, 
die für die Lage der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sein kön-
nen. 

 
 

§ 9 
Willenserklärungen des Aufsichtsrates 

 
(1) Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Aufsichtsra-

tes durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch 
dessen Stellvertreter abgegeben. 

 
(2) Vertreter des Aufsichtsrates gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber 

Gerichten und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand ist der Vorsit-
zende oder, im Falle der Verhinderung, dessen Stellvertreter. 
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§ 10 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 

und sein Stellvertreter 
 
(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter für die Dauer der in § 7 Abs. 2 der Satzung bestimmten 
Amtszeit. Die Wahl erfolgt im Anschluß an die Hauptversammlung, in der 
die von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder 
bestellt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden 
Sitzung. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der 
Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für 
die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 
(2) Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Wahrnehmung ih-

rer Aufgaben verhindert, so hat diese Aufgaben für die Dauer der Ver-
hinderung das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied zu über-
nehmen. 

 
 

§ 11 
Geschäftsordnung 

 
(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der 

Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Er kann zu seinen 
Sitzungen zur Beratung über einzelne Gegenstände Sachverständige 
und Auskunftspersonen hinzuziehen. 

 
 

§ 12 
Ausschüsse 

 
Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden, deren Aufgaben fest-
legen und ihnen, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse übertra-
gen. Er kann den Ausschüssen auch eine Geschäftsordnung geben. 
 
 

§ 13 
Einberufung 

 
Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im Falle sei-
ner Verhinderung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von zwei Wochen 
einberufen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und 
mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, per elektronischer Benachrichtigung o-
der per Telefax eine Sitzung einberufen. 
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§ 14 
Beschlussfassungen 

 
(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im Falle seiner Verhinderung, 

sein Stellvertreter können eine einberufene Sitzung vor der Eröffnung 
vertagen. Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden 
grundsätzlich in Sitzungen gefasst. Der Aufsichtsratsvorsitzende bezie-
hungsweise Ausschussvorsitzende können Beschlüsse auch außerhalb 
von Sitzungen – schriftlich, telefonisch, in Textform, in elektronischer o-
der in einer anderen vergleichbaren Form, insbesondere auch per Video-
konferenz oder in Kombination aller vorgenannten Beschlussverfahren – 
fassen lassen. Gegen die Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen 
steht den Mitgliedern des Aufsichtsrats ein Widerspruchsrecht nicht zu. 

 
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-

glieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlußfas-
sung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlußfassung 
teil, wenn es sich der Stimme enthält. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder 
können an der Beschlussfassung teilnehmen, indem sie durch anwesen-
de Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. 
Der schriftlichen Stimmabgabe gleichgestellt ist die durch ein Telefax  
übermittelte Stimmabgabe, sofern das Original des Telefax unterzeichnet 
ist. Abs. 1 bleibt unberührt. 

 
(3) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im Falle sei-

ner Verhinderung, sein Stellvertreter. Der Vorsitzende bestimmt die Rei-
henfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, 
sowie die Art und die Reihenfolge der Abstimmungen. 

 
(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit 

gefaßt, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt. Das gleiche gilt 
für Wahlen. 

 
(5) Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so findet eine neue Aus-

sprache nur statt, wenn die Mehrheit des Aufsichtsrates sie beschließt. 
Anderenfalls muß unverzüglich neu abgestimmt werden. Bei dieser er-
neuten Abstimmung über denselben Gegenstand hat der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, zwei Stim-
men. 

 
(6) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb 

eines Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend ge-
macht werden. 

 
 

§ 15 
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Niederschrift 
 
Über alle Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift zu fertigen, die von 
dem jeweiligen Sitzungsvorsitzenden oder – im Falle einer Beschlussfassung 
außerhalb von Sitzungen – vom Aufsichtsratsvorsitzenden beziehungsweise 
Ausschussvorsitzenden zu unterzeichnen ist. 
 
 
 
 
 

§ 16 
Vergütung des Aufsichtsrates 

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer Ausla-

gen eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, die 
für das einzelne Mitglied EURO 10.000,00, für den Vorsitzenden das 
Dreifache und für dessen Stellvertreter das Eineinhalbfache beträgt. Auf-
sichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss angehören, erhalten zusätzlich 
ein Viertel der festen Vergütung nach Satz 1. Aufsichtsratsmitglieder, die 
in einem Ausschuss den Vorsitz innehaben, erhalten zusätzlich ein wei-
teres Viertel der festen Vergütung nach Satz 1. Ein Mitglied des Auf-
sichtsrats erhält jedoch insgesamt höchstens das 2,5fache der festen 
Vergütung nach Satz 1. 

 
(2) Ferner erhält der Aufsichtsrat für jedes halbe Prozent, um das die an die 

Aktionäre verteilte Dividende 4 % des Grundkapitals übersteigt, eine 
Vergütung von EURO 1.500,00. Über die Verteilung dieses Betrages un-
ter seine Mitglieder beschließt der Aufsichtsrat; er kann hierbei die Tätig-
keit der Mitglieder, die einem Aufsichtsratsausschuß angehören, ange-
messen berücksichtigen. 

 
(3) Die auf die Aufsichtsratsvergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von 

der Gesellschaft erstattet. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines 
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten ei-
ne im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung. 

 
 

§ 17 
Einberufung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlungen der Gesellschaft finden am Sitz der Gesell-

schaft, an einem deutschen Börsenplatz oder in einer deutschen Groß-
stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern statt. 

 
(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat 

einberufen. 
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(3) Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Mona-
te eines jeden Geschäftsjahres abgehalten. Außerordentliche Hauptver-
sammlungen können so oft einberufen werden, wie es im Interesse der 
Gesellschaft erforderlich erscheint. 

 
(4) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch Bekanntmachung 

im elektronischen Bundesanzeiger mit den gesetzlich erforderlichen An-
gaben mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich 
die Aktionäre nach § 17 Abs. 5 Satz 1 der Satzung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts anzumelden ha-
ben. 

 
(5) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage ei-
nes Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des siebten Tages 
vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilten Adresse anmelden. Der Nachweis des Aktienbe-
sitzes ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform zu 
erbringen und muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages 
vor der Hauptversammlung beziehen. Die Bestätigung muss in deutscher 
oder englischer Sprache ausgestellt sein; in der Einberufungsbekannt-
machung können weitere Sprachen zugelassen werden.  

 
(6) Die Gesellschaft kann die Übertragung der Hauptversammlung über  

elektronische oder andere Medien zulassen. Die Übertragung kann auch 
in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang 
hat. Hierauf ist in der Einberufung hinzuweisen. 

 
(7) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Haupt-

versammlung teilnehmen. Hat ein Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder ist es an der persönli-
chen Teilnahme aus einem sonstigen wichtigen Grund gehindert, so 
kann es an der Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Ton-
übertragung teilnehmen. 

 
 

§ 18 
Stimmrecht 

 
(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 
 
(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Der Be-

vollmächtigte kann auch ein von der Gesellschaft benannter Stimm-
rechtsvertreter sein. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärs-
vereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich, per Telefax 
oder in einer von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektroni-
schen Form zu erteilen. Die Einzelheiten der Vollmachtserteilung werden 
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zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung in der Einladung 
bekannt gemacht. 

 
 

§ 19 
Vorsitz in der Hauptversammlung 

 
(1) Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichts-

rates berufen. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes 
Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Sind weder der 
Vorsitzende noch das von ihm bestimmte Aufsichtsratsmitglied anwe-
send, so leitet das an Jahren älteste Aufsichtsratsmitglied die Hauptver-
sammlung. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Hauptversammlung. Er kann die Reihenfolge 

der Verhandlungsgegenstände abweichend von der angekündigten Ta-
gesordnung festlegen. Der Vorsitzende ist ferner ermächtigt, das Frage- 
und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken. 
Schließlich bestimmt er die Art der Abstimmung. 

 
 

§ 20 
Beschlußfassungen der Hauptversammlung 

 
Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vor-
schreibt. In den Fällen, in denen nach dem Gesetz eine Mehrheit des bei der 
Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals erforderlich ist, genügt, soweit nicht 
durch das Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die ein-
fache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. 
 
 

§ 21 
Jahresabschluß 

 
(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluß und den Lagebericht für das ver-

gangene Geschäftsjahr in den ersten drei Monaten eines jeden Ge-
schäftsjahres aufzustellen und den Abschlußprüfern einzureichen. Dabei 
und bei der Prüfung des Jahresabschlusses und Erstellung des Lagebe-
richtes sind die besonderen Vorschriften des Kreditwesengesetzes zu 
beachten. Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes der 
Abschlußprüfer hat der Vorstand den Jahresabschluß, den Lagebericht 
und den Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der 
Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Haupt-
versammlung zur Verwendung des Bilanzgewinnes machen will. 

 
(2) Der Jahresabschluß, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und 

der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns 
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sind von der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung an in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszule-
gen. 

 
(3) Die Hauptversammlung beschließt jährlich, nach Entgegennahme des 

gem. § 171 Abs. 2 AktG von dem Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, 
in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des 
Vorstandes und Aufsichtsrates sowie die Verwendung des Bilanzge-
winns, über die Wahl des Abschlußprüfers und in den gesetzlich vorge-
schriebenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. 

 
(4) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluß fest, so können 

sie von dem Jahresüberschuß, der nach Abzug eines etwaigen Verlust-
vortrages und der in die gesetzlichen Rücklagen einzustellenden Beträge 
verbleibt, bis zu 100 % in andere Gewinnrücklagen einstellen, sofern die-
se anderen Rücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen 
oder nach Einstellung übersteigen würden. 

 
 

§ 22 
Kosten des Formwechsels 

 
Die gesamten Kosten des Formwechsels in eine Aktiengesellschaft trägt die 
Gesellschaft bis zu einem Gesamtbetrag von € 30.000,00. 


